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Sage fommen, ben projezierten Surnhallebau mit
einem neuen ©chulljauS in Berbinbung zu brtngen.

Sm Söettberoerb für De« ©d)uHjau§*e»6flu in
Senjburg (Slargau) fjat baS Preisgericht folgenbeS
Urteil gefällt: ©rfter preis 2500 gr.: ©. ©hrfam non
SBürenloS in 3ürid^, SDÎotto : „Sicht". ^weiter Preis
2200 gr.: |janS ©c|mibt non Brugg in Bafel, Ptotto:
„3toeiftrat)I". 3«t gleichen Sîang 2200 gr. : SBefjner
&Sabf)arbt in Slarau, Sftotto: „Sluguftin Keller". Dritter
Preis 1100 gr. : SBalter ©tut; in grauenfelb, SJtotto:
„©tabtbtid". Sie öffentliche SluSfteUung ber Projette in
ber SürnhaHe bauert bis 14. guli 1923.

Sie Bautättgfett in Whtrgenthal (Slargau) ift eine

erfreulich rege. Sie ©tiderei roirb erroeitert, ber Poft»
neubau nimmt ©eftalt an unb auch oon prioater ©eite
mürben Bauaufträge ausgegeben. SaS bringt erroünfchten
Berbienft für Arbeitnehmer unb Slrbeitgeber.

Ser neue Güterbahnhof ©hiaffo. 'Sie ©inroethung
beS neuen Güterbahnhofes in ©hiaffo ift auf ben 1. 0f=
tober angefe|t. Sie im $at)re 1918 begonnenen Sir»
beiten finb jet)t beenbet. 9 km Schienen unb grofje
Sagerräume mürben erfteHt. Sie Baufoften betragen
ungefähr 10 Ptillionen ffr. Sie Sagerräume finb
mit allen neuzeitlichen (Einrichtungen oerfehen.

giir BotftanöSarbeiten tu Genf hat ber ©emetnbe»
rat einen roeitern Krebit oon 105,000 ffr. bemiUigt.
Ser ©rofje Bat hat jmei Sage oorher für benfelben
3roed einen Krebit oon 2,843,735 ffr. gemährt.

Bundesgesetz über die Beschäftigung der

jugendlichen und weiblichen Personen
in den Bewerben.

Slrt. 1. Siefem ©efetj finb unterftellt:
1. bie öffentlichen unb prioaten inbuftriellen unb ge=

merblichen Betriebe, auf bie baS BunbeSgefetj betreffenb
bie Slrbeit in ben ffabtifen oom 18. Quni 1914 unb
27. guni 1919 feine Slnroenbung finbet;

2. bie öffentlichen unb prioaten Betriebe, bie ber Be=

förberung oon Perfonen ober Gütern bienen, .mit SluS»

nähme ber ^anbbeförberung unb ber oom Bunb be»

triebenen ober lonjeffionierten BerfehrSanftalten.
SaS ©efetj gilt nicht für Betriebe, in benen nur Sütit»

glieber einer unb berfelben ffamilie arbeiten, ferner nicht
für bte Sanbroirtfchaft unb ben Çanbel, ebenfo nicht für
bie Rotels, ©aftijöfe unb 2Birtfc|aften.

©er BunbeSrat grenzt bie biefem ©efetj unterftellten
Betriebe oon ben im oorangehenben Sibfah baoon auS»

genommenen Betrieben ab.
Slrt. 2. Ktnöer, melche baS 14. SllterSjahr noch «i<ht

jurüclgelegt haben, bürfen in ben biefem ©efeh unter--
ftellten Betrieben unb beren Bebenbetrieben nicht geroerbS»

rnäfjig befchäftigt roetben.
Slrt. 3. perfonen, bte baS 18. Slltersjahr noch nicht

prüctgelegt haben, bürfen in ben biefem ©efetj unter»
ftellten Betrieben unb beren Bebenbetrieben mährenb ber
Bacht nicht befchäftigt merben.

überbieS bürfen meibliche perfonen ohne Unterzieh
beS SllterS mährenb ber Stacht in ben in Art. 1, 3iffer 1

ermähnten Betrieben unb beren Bebenbetrieben nicht be=

fchäftigt merben.
Unter „Bacht" ift ein 3eitraum oon roenigftenS elf

aufeinanberfolgenben ©tunben ju oerftehen, meldher bie

$ett oon jehn Uhr abenbS bis fünf Uhr morgens in fich
fdjliefjt.

Slrt. 4. SaS Berbot ber Ba^tarbeit fann aufjer Kraft
treten :

1. für Perfonen im Sllter oon fechzelm bis achtzehn

fahren unb für meibliche perfonen über achtzehn $ahre

im gall einer nicht oorherjufehenben, ftch nicht periobifch
mieberholenben Betriebsunterbrechung, bie auf höhere
©eroalt prüdpführen ift;

2. für meibliche perfonen über achtzehn Qahre aufjer»
bem in gälten, mo eS ftch um bie Berarbeitung oon Bob»
ftoffen ober um bie Bearbeitung oon ©egenftänben han»
belt, bie einem febr raffen Berberben ausgefeilt finb,
menn eS jut Berhütung eineS fonft unoermeiblichen Ber»
lufteS an biefen Bohftoffen ober ©egenftänben erforbet»
lieh ift.

Slrt. 5. 3n ben bem ©influfj ber QahreSjeiten unter»
morfenen Betrieben, fomie in allen gälten, in benen

aufjerorb entliche Umftänbe eS erbeifchen, fann für bte

roeibtichen perfonen über achtzehn grahre ber geitraum,
in bem bie Badjtarbeit oerboten ift, an fechjig Sagen
im gahr auf jehn ©tunben berabgefetjt merben.

Art. 6. Der BunbeSrat fann meitere SluSnahmen
geftatten, bie im öffentlichen gntereffe geboten ober in
internationalen Übereinfommen oorgefeben finb.

Slrt. 7. 3n ben biefem ®efe$ unterfte%n Betrieben
ift ein BerjeidjntS ber barin beschäftigten perfonen unter
achtzehn fahren mit Slngabe ihres ©eburtSbatumS ju
führen.

Ser BunbeSrat fann audh bie Borlage eines SltterS»

auSroeifeS ober anbere Kontrollmafjnabmen oorfchreiben.
Slrt. 8. Ser BunbeSrat bezeichnet biejenigen gefunb»

heitSfdhäblidhen geroerbtichen Slrbeiten, bei benen jugenb»
liehe Perfonen unter achtzehn fahren unb meibliche per»
fönen über achtzehn gahre nid|t ober nur unter befon»
bem Bebingungen befchäftigt merben bürfen.

Slrt. 9. Ser BunbeSrat erläßt bie jum BoHpg biefeS

©efetjeS erforberlichen Borfchriften.
Sie Durchführung beS ©efetjeS unb ber Boüjief)ungS=

beftimmungen liegt ben Kantonen ob.
Sie KantonSregierungen bezeichnen bie fantonalen

BollpgSorgane.
Ser BunbeSrat hat bie Dberauffidjt. @r fann oon

ben Kantonen periobifche Berichte über ben BoHjug oer»

langen.
Slrt. 10. Strafrechtlich oerantroorttidj für 3uroü>er»

hanblungen gegen bie Beftimmungen biefeS ©efe^eS unb

gegen bie zu feinem BoUzwg erlaffenen Borfchriften ift
ber Betriebsinhaber ober bie perfon, ber er bie Seitung
beS Betriebes übertragen hat.

©ine ©tetloertretung entlaftet ben Betriebsinhaber
oon feiner Berantroortung nur bann, menn er ben Be»

trieb nicht felbft leiten fonnte unb menn ber ©telloer»
treter ftch Sur ©rfüHung einer folgen Stufgabe eignete.

Slrt. 11. Sie 3uroiberhanblungen merben mit Bujje
oon fünf bis fünfhunbert granfen beftraft.

Qm SßieberholungSfaU fann mit ber Bu^e ©efängniS
bis zu brei Sltonaten oerbunben merben.

Art. 12. Sie guroiberhanblungen oerjähren in einem

Qahr nach ber Begehung.
Ste redjtSfräftig geroorbenen ©trafen oetjähren in

fünf Sahren.
Slrt. 13. Ste llnterfuchung unb Beurteilung ber 3«'

roiberhanblungen ift ©ache ber fantonalen ©erichtS» ober

BermaltungSbehörben.
Sie Kantone haben jeboef), menn eine BermaltungS»

behörbe eine Bufje oon über fünfzig granfen ober eine

©efängniSftrafe auSgefprocfjen hat, bem Beftraften bie

SKöglichfeit zu bieten, gerichtliche Beurteilung zu oerlangen.
Art. 14. Ste endgültigen ©ntfçheibe ber fantonalen

©erichtS» unb BermaltungSbehörben finb einer oom BunbeS»
rate bezeichneten SlmtSfteHe unentgeltlich etnzufenben.

Ser BunbeSrat fann gegen btefe ©ntf^eibe gemäfj
Slrt. 161 ff. beS BunbeSgefetjeS über bie Drganifation
ber BunbeSredjtépfïege oom 22. März 1893 bie Kaffa»
tionSbefdhmerbe erheben,
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Lage kommen, den projektierten Turnhallebau mit
einem neuen Schulhaus in Verbindung zu bringen.

Im Wettbewerb für den Schulhausneubau in
Lenzbnrg (Aargau) hat das Preisgericht folgendes
Urteil gefällt: Erster Preis 2500 Fr.: E. Ehrsam von
Würenlos in Zürich, Motto: „Licht". Zweiter Preis
2200 Fr.: Hans Schmidt von Brugg in Basel, Motto:
„Zweistrahl". Im gleichen Rang 2200 Fr.: Weßner
à Labhardt in Aarau, Motto: „Augustin Keller". Dritter
Preis 1100 Fr.: Walter Stutz in Frauenfeld, Motto:
„Stadtblick". Die öffentliche Ausstellung der Projekte in
der Turnhalle dauert bis 14. Juli 1923.

Die Bautätigkeit in Mnrgenthal (Aargau) ist eine

erfreulich rege. Die Stickerei wird erweitert, der Post-
Neubau nimmt Gestalt an und auch von privater Seite
wurden Bauaufträge ausgegeben. Das bringt erwünschten
Verdienst für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Der neue Güterbahnhof Chiasso. Die Einweihung
des neuen Güterbahnhofes in Chiasso ist auf den 1. Ok-
tober angesetzt. Die im Jahre 1918 begonnenen Ar-
beiten sind jetzt beendet. 9 km Schienen und große
Lagerräume wurden erstellt. Die Baukosten betragen
ungefähr 10 Millionen Fr. Die Lagerräume sind
mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen.

Für Notstaudsarbeiten tu Genf hat der Gemeinde-
rat einen weitern Kredit von 105,000 Fr. bewilligt.
Der Große Rat hat zwei Tage vorher für denselben
Zweck einen Kredit von 2,843,735 Fr. gewährt.

vunclesgesett über Sie veschâMgung «er

jugeiMchen «nü weiblichen Personen
in aen «werben.

Art. 1. Diesem Gesetz sind unterstellt:
1. die öffentlichen und privaten industriellen und ge-

merklichen Betriebe, auf die das Bundesgesetz betreffend
die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914 und
27. Juni 1919 keine Anwendung findet;

2. die öffentlichen und privaten Betriebe, die der Be-
förderung von Personen oder Gütern dienen, .mit Aus-
nähme der Handbeförderung und der vom Bund be-

triebenen oder konzessionierten Verkehrsanstalten.
Das Gesetz gilt nicht für Betriebe, in denen nur Mit-

glieder einer und derselben Familie arbeiten, ferner nicht
für die Landwirtschaft und den Handel, ebenso nicht für
die Hotels, Gasthöfe und Wirtschaften.

Der Bundesrat grenzt die diesem Gesetz unterstellten
Betriebe von den im vorangehenden Absatz davon aus-
genommenen Betrieben ab.

Art. 2. Kinder, welche das 14. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht gewerbs-
mäßig beschäftigt werden.

Art. 3. Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben während der
Nacht nicht beschäftigt werden.

überdies dürfen weibliche Personen ohne Unterschied
des Alters während der Nacht in den in Art. 1, Ziffer 1

erwähnten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht be-

schäftigt werden.
Unter „Nacht" ist ein Zeitraum von wenigstens elf

aufeinanderfolgenden Stunden zu verstehen, welcher die

Zeit von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens in sich

schließt.
Art. 4. Das Verbot der Nachtarbeit kann außer Kraft

treten:
1. für Personen im Alter von sechzehn bis achtzehn

Jahren und für weibliche Personen über achtzehn Jahre

im Fall einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch
wiederholenden Betriebsunterbrechung, die auf höhere
Gewalt zurückzuführen ist;

2. für weibliche Personen über achtzehn Jahre außer-
dem in Fällen, wo es sich um die Verarbeitung von Roh-
stoffen oder um die Bearbeitung von Gegenständen han-
delt, die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt sind,
wenn es zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen Ver-
lustes an diesen Rohstoffen oder Gegenständen erforder-
lich ist.

Art. 5. In den dem Einfluß der Jahreszeiten unter-
worfenen Betrieben, sowie in allen Fällen, in denen

außerordentliche Umstände es erheischen, kann für die

weiblichen Personen über achtzehn Jahre der Zeitraum,
in dem die Nachtarbeit verboten ist, an sechzig Tagen
im Jahr auf zehn Stunden herabgesetzt werden.

Art. 6. Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen
gestatten, die im öffentlichen Interesse geboten oder in
internationalen Übereinkommen vorgesehen sind.

Art. 7. In den diesem Gesetz unterstellen Betrieben
ist ein Verzeichnis der darin beschäftigten Personen unter
achtzehn Jahren mit Angabe ihres Geburtsdatums zu
führen.

Der Bundesrat kann auch die Vorlage eines Alters-
ausweises oder andere Kontrollmaßnahmen vorschreiben.

Art. 8. Der Bundesrat bezeichnet diejenigen gesund-
heitsschädlichen gewerblichen Arbeiten, bei denen jugend-
liche Personen unter achtzehn Jahren und weibliche Per-
sonen über achtzehn Jahre nicht oder nur unter beson-
dern Bedingungen beschäftigt werden dürfen.

Art. 9. Der Bundesrat erläßt die zum Vollzug dieses

Gesetzes erforderlichen Vorschriften.
Die Durchführung des Gesetzes und der Vollziehungs-

bestimmungen liegt den Kantonen ob.
Die Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen

Vollzugsorgane.
Der Bundesrat hat die Oberaufsicht. Er kann von

den Kantonen periodische Berichte über den Vollzug ver-
langen.

Art. 10. Strafrechtlich verantwortlich für Zuwider-
Handlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und

gegen die zu seinem Vollzug erlassenen Vorschriften ist
der Betriebsinhaber oder die Person, der er die Leitung
des Betriebes übertragen hat.

Eine Stellvertretung entlastet den Betriebsinhaber
von seiner Verantwortung nur dann, wenn er den Be-
trieb nicht selbst leiten konnte und wenn der Stellver-
treter sich zur Erfüllung einer solchen Aufgabe eignete.

Art. 11. Die Zuwiderhandlungen werden mit Buße
von fünf bis fünfhundert Franken bestraft.

Im Wiederholungsfall kann mit der Buße Gefängnis
bis zu drei Monaten verbunden werden.

Art. 12. Die Zuwiderhandlungen verjähren in einem

Jahr nach der Begehung.
Die rechtskräftig gewordenen Strafen verjähren in

fünf Jahren.
Art. 13. Die Untersuchung und Beurteilung der Zu-

widerHandlungen ist Sache der kantonalen Gerichts- oder

Verwaltungsbehörden.
Die Kantone haben jedoch, wenn eine Verwaltungs-

behörde eine Buße von über fünfzig Franken oder eine

Gefängnisstrafe ausgesprochen hat, dem Bestraften die

Möglichkeit zu bieten, gerichtliche Beurteilung zu verlangen.
Art. 14. Die endgültigen Entscheide der kantonalen

Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind einer vom Bundes-
rate bezeichneten Amtsstelle unentgeltlich einzusenden.

Der Bundesrat kann gegen diese Entscheide gemäß
Art. 161 ff. des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege vom 22. März 1893 die Kassa-

tionsbeschwerde erheben.
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SÄGEREI- und HOLE-
BEARBEITUNGSMASCHINEN

o»o

A. MOLLER & C9
BRUGG

MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI
ERSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK

FUR DEN BAU VON

Drei' und vierseitige Hobelmaschinen
450 u. 600 mm Dickenhobelbreite, bezw. 330 n. 480 mm Hobel-
breite bei drei- und vierseitiger Bearbeitung. Kugellagerung.

GROSSES. FABRIKLAGER

AUSSTELLUNGSLAGER IN ZURICH
UNTERER MÜHLESTEG 2

TELEPHON : BRUGG Nr.; 25 - ZÜRICH : SELNAU 69./4
'

'
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Slrt. 15. ®ie biefem ©efeße roiberfpredjenben S3e=

ftimmungen fatitortaler ©efeße unb SSerorbnmtgen ftnb
aufgehoben.

®ie ©runbfäße btefes ©efeßeä tönnen buret) SSer»

orbnung beê 33unbeêrateë auf öie nom S3 unbe betriebenen
ober fonjeffionierten £ranêportanftalten anroenbbar er»
ftdrt toerben.

Slrt. 16. ®ie Strt. 71 unb 72 beê Q3unbeêgefe^eê
betreffenb bie Slrbeit in ben Gabrilen oom 18. $uni 1914
unb 27. $uni 1919 roerben abgeänbert tute folgt:

Slrt. 71: „ißetfonen, bie baê achtzehnte SUterêjaljr
nod) nidjt jurüctgelegt tjaben, bürfen jur -Jtadjt» unb jur
©onntagêarbeit nidjt oerroenbet roerben; t)tnfid)tli^ ber
Nachtarbeit tann ber SSunbeêrat Stuënatjmen, bie im
öffentlichen Qntereffe geboten ober in internationalen Über»
eintommen oorgefeljen ftnb, für Knaben über ged^getjn

Sa^re geftatten.
ißerfonen, bie baê 16. Stlterêjatir noch nicht zurüct»

gelegt haben, bürfen außerbem nicht ju ben bie ®auer
bet normalen Stageëarbeit überfdjreitenben Slrbeiten (Slrt.
48 unb 64) oerroenbet roerben.

®er 33unbesrat bezeichnet biejentgen ^abrifationêjroeige
unb Serrichtungen, bei benen 5ßerfonen unter 18 Sahren
überhaupt nicht oerroenbet roerben bürfen."

SCrt. 72: „gür ißerfonen unter 18 Sahnen muff bie

Nac£)truhe unter allen Umftänben roenigftenê 11 aufein»
anberfolgenbe ©tunben betragen unb bie 3eit oon 10 Uhr
abenbê biê 5 Uhr morgenê in fich fd)ließen."

Slrt. 17. ®er Sunbelrat feßt ben 3ettpunft beê $n=
rrafttretenê biefeê ©efe^eê feft.

* *
*

UoiiztwverordiMtig zusn Bundesamts
ubtr die Bese&äftigttng der jugendlichen und

weiblichen Personen in den Bewerben.
(SSorn 15. gunt 1923.)

Slrt. 1. ®aê SSunbeêgefeh über bie 33efd)äftigung
ber fugenblidjen unb weiblichen ißerfonen in ben @e-
roerben oom 31. SNärg 1922 tritt am 1. Dftober 1923
in Kraft.

Slrt. 2. ®ie Dberauffidjt beê 93unbeê über ben SSoll»

1^9 beê ©efe^eê roirb bem eibgenöffifdjen 23olfêroirt»
gaft§bepartement, Slbteilung für Qnbufirie unb ©eroerbe,

®ie enbgültigen @ntfc£)eibe ber tantonaten @eric£)lê»
unb aSerroaltungêbehôrben in ©traffällen (Slrt. 14 beê

©efetjeê) ftnb btefer Abteilung etnpfenben.
Strt. 3. Sllê inbufirtette unb gewerbliche betriebe

im ©Inn oon Slrt, 1, ßiff- 1/ beê ©efetjeê gelten tnê»

befonbere:
a) 33ergroerte, ©teinbrüdhe unb anbete Anlagen zur

©erotnnung oon S3obenfcl)äßen ;

b) ©eroerbe, in benen ©egenfiänbe hergefteltt, umge»
änbert, gereinigt, auêgebeffert, oerjiert, fertiggefleUt,
oerlaufêberett gemacht ober in benen ©toffe um»
gearbeitet roerben, mit ©infchluß beê ©chijfbaueê,
ber Ütbbruchunternehmungen, ber ©rjeugung, Um»

formung unb Übertragung oon motoriser Kraft
irgenbroeldjer Strt unb oon ©lettrijität;

c) ber ©au, ber SBieberaufbau, bie (jnftanbfjattung,
bie Sluêbefferung, ber Umbau ober ber Slbbrud)
oon S3auroerfen, ©ifenbahnen, Straßenbahnen,
£>äfen, ®octê, ®ämmen, Kanälen, Slnlagen für
bie Sinnenfchiffahrt, Straßen, ïunneln, SSrüclen,

Straßenüberführungen, Slbroafferîanâlen, Brunnen»
flächten, îelegraph» unb Sielephonanlagen, elef»

triften Slnlagen, ©aê» unb SBafferroerfen unb
anbern Bauarbeiten, foroie bie baju nötigen SSor»

unb ©runbarbeiten.
Slrt. 4. Sticht unter ba§ ©efeß falten:

a) bie Sanbroirtfchaft.
3ur Sanbroirtfchaft gehören:

1. bie gbrftroirtfehaft, bie ©ärtnerei, bie ®orfgeroin»

nung, bie gif<hjud)t unb giföherei, foroie fämttiche
©pejialjroeige ber Sanbroirtfchaft, roie SStehhaltung
unb SStehsu^t, ©eftügelhaltung, iöienenpcht, Dbft»,
SBein», ©emüfe», beeren», 3aderrüben» unb Sabal»
bau;

2. Käfereien unb Kunbenmühlen, ferner bie mit einem

lanbroirtfchafttichen S3etrteb oerbunbenen ïïîebenge»
roerbe, roie ÏOtoltereien, Obft» unb äßetnteltereten,
Brennereien, ©emüfe» unb Dbftbörrereten ;

3. lanbroirtfchaftlidhe betriebe (mit ©infihluß ber unter
1 unb 2 aufgeführten S3etrtebêarten), bie alê Sieben»

betriebe mit einem bem ©efeß unterteilten ^Betriebe

oerbunben finb;
b) ber ^anbet;
c) bie potelé, ©afthöfe unb SGßirtfchaften.
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Art. 15. Die diesem Gesetze widersprechenden Be-
stimmungen kantonaler Gesetze und Verordnungen sind
aufgehoben.

Die Grundsätze dieses Gesetzes können durch Ver-
ordnung des Bundesrates auf die vom Bunde betriebenen
oder konzessionierten Transportanstalten anwendbar er-
klärt werden.

Art. 16. Die Art. 71 und 72 des Bundeszesetzes
betreffend die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914
und 27. Juni 1919 werden abgeändert wie folgt:

Art. 71: „Personen, die das achtzehnte Altersjahr
noch nicht zurückgelegt haben, dürfen zur Nacht- und zur
Sonntagsarbeit nicht verwendet werden; hinsichtlich der
Nachtarbeit kann der Bundesrat Ausnahmen, die im
öffentlichen Interesse geboten oder in internationalen über-
einkommen vorgesehen sind, für Knaben über zechzehn

Jahre gestatten.
Personen, die das 16. Altersjahr noch nicht zurück-

gelegt haben, dürfen außerdem nicht zu den die Dauer
der normalen Tagesarbeit überschreitenden Arbeiten (Art.
48 und 64) verwendet werden.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikationszweige
und Verrichtungen, bei denen Personen unter 18 Jahren
überhaupt nicht verwendet werden dürfen."

Art. 72: „Für Personen unter 18 Jahren muß die

Nachtruhe unter allen Umständen wenigstens 11 aufein-
anderfolgende Stunden betragen und die Zeit von 10 Uhr
abends bis 5 Uhr morgens in sich schließen."

Art. 17. Der Bundesrat setzt den Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes fest.

» 5
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voüzugsverslänMg 2um Wnäesgesets
über Sie keschäMgung âer jugenäliGen unâ

weibliche« Personen in Sen bewerben.
(Vom 15. Juni 1923.)

Art. 1. Das Bundesgesetz über die Beschäftigung
der jugendlichen und weiblichen Personen in den Ge-
werben vom 31. März 1922 tritt am 1. Oktober 1923
m Kraft.

Art. 2. Die Oberaufsicht des Bundes über den Voll-
M des Gesetzes wird dem eidgenössischen Volkswirt-

>"8 ^Departement, Abteilung für Industrie und Gewerbe,

Die endgültigen Entscheide der kantonalen Gerichts-
und Verwaltungsbehörden in Straffällen (Art. 14 des
Gesetzes) sind dieser Abteilung einzusenden.

Art. 3. Als industrielle und gewerbliche Betriebe
im Sinn von Art, 1, Ziff. 1, des Gesetzes gelten ins-
besondere:

a) Bergwerke, Steinbrüche und andere Anlagen zur
Gewinnung von Bodenschätzen;

d) Gewerbe, in denen Gegenstände hergestellt, umge-
ändert, gereinigt, ausgebessert, verziert, fertiggestellt,
verkaufsbereit gemacht oder in denen Stoffe um-
gearbeitet werden, mit Einschluß des Schiffbaues,
der Abbruchunternehmungen, der Erzeugung, Um-
formung und Übertragung von motorischer Kraft
irgendwelcher Art und von Elektrizität;

o) der Bau, der Wiederaufbau, die Instandhaltung,
die Ausbesserung, der Umbau oder der Abbruch
von Bauwerken, Eisenbahnen, Straßenbahnen,
Häfen, Docks, Dämmen, Kanälen, Anlagen für
die Binnenschiffahrt, Straßen, Tunneln, Brücken,
Straßenüberführungen, Abwasserkanälen, Brunnen-
schächten, Telegraph- und Telephonanlagen, elek-

irischen Anlagen, Gas- und Wasserwerken und
andern Bauarbeiten, sowie die dazu nötigen Vor-
und Grundarbeiten.

Art. 4. Nicht unter das Gesetz fallen:
a) die Landwirtschaft.
Zur Landwirtschaft gehören:

1. die Forstwirtschaft, die Gärtnerei, die Torfgewin-
nung, die Fischzucht und Fischerei, sowie sämtliche
Spezialzweige der Landwirtschaft, wie Viehhaltung
und Viehzucht, Geflügelhaltung, Bienenzucht, Obst-,
Wein-, Gemüse-, Beeren-, Zuckerrüben- und Tabak-
bau;

2. Käsereien und Kundenmühlen, ferner die mit einem

landwirtschaftlichen Betrieb verbundenen Nebenge-
werbe, wie Molkereien, Obst- und Weinkeltereien,
Brennereien, Gemüse- und Obstdörrereien;

3. landwirtschaftliche Betriebe (mit Einschluß der unter
1 und 2 aufgeführten Betriebsarten), die als Neben-
betriebe mit einem dem Gesetz unterstellten Betriebe
verbunden sind;

k) der Handel;
e) die Hotels, Gasthöfe und Wirtschaften.
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53efte£)eri Jweifel barüber, ob einzelne BetrtebSgruppen
oom ©efetj auszunehmen ober ihm zu unterteilen ftnb, fo
entßhetbet ber Bunbesrat. Sein ©ntfdE)cib ift enbgüttig.

Art. 5. über, bie Unterteilung etnes einzelnen Be=
trtebeS unter ba§ ©efep entßhetbet bie Abteilung für
Jnbufirie unb ©ewerbe.

Jhr ©ntjcljeib îann angerufen werben oon ber Ham
tonsregierung, fora te oon jeber ißerfon ober jeber 93er=

tretung oon ißerfonen, bie an ber Anwenbung ober
Niclßanmenbung beS ©efepeS ein Jntereffe hat.

Bor ber ©ntfrfjeibung ift burch bie HantonSregierung
bie Bernehmtaffung bes Betriebsinhabers einzuholen unb
oon ihr felber über ben gall S3ericf)t zu erftatten.

Ser ©ntfdheib ift ber HantonSregierung unb ben be=

teiligten $erfonen fc^ciftlicE) mitzuteilen. @r fann innert
Zehn Sagen oont ©mpfang fpuweg an ben BunbeSrat
weitergezogen werben. Sie Beßhwerbe hat aufßhiebenbe
äBirfung.

3lrt. 6. Um ba§ Berbot ber Nachtarbeit in ben fällen
oon Art. 4 beS ©efetjes außer .traft zu fepen, bebarf
e§ einer Verfügung ber zuftänbigen Behörbe.

Jufiänbig finb:
a) für eine Außerfraftfetjung währenb hödjfteuS 10

Nächten bie BezirfS* ober, wo" eine folche nicht-be=

teht, bie DrtSbehörbe;
b) für eine Außer fraftfehung währenb mehr als 10

Nächten bie HantonSregierung.
Hann bie behötbüche Verfügung infolge eineS Notfalles

nidtjt rechtzeitig eingeholt werben, fo ift ber zuftänbigen
Be|örbe fpäteftenS am folgenben Sag Nlitteilung zu machen.

Art. 5. gür bie ©inßhränfung be§ BerbotS ber Nacht»
arbeit ber grauen gemäß Art. 5 beS ©efeßeS bebatf eS

einer Bewilligung ber HantonSregierung.
Slrt. 8. Sie Hantone haben alte 2 Jahre über ben

Botlzug ^S ©efetjeS zu berichten, erftmalS auf ©nbe 1925.
SaS eibgenöffifche BoIfSwirtßhaftSbepartement erläßt bie

nötige ^Begleitung über bie Slnlage ber Berichte.
Slrt. 9. SiefeBerorbnungtrittaml.Oftober

1923 in Hraft.

MKiwirtsM.
Sie ©ïpertentommiffto» für ©Infuhrbefchranfttstgctt,

bie in Bern oerfammelt war, hat befchloffen, bem Bum

UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL
erste schweizerische Fabrik für elektrisch geschweige Kelten

FABRIK IN METT
Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran und Flaschenzugketterx.
Kutzgliedrige Lastketten für Giessereien etc.

Spezlal Ketten für Elevatoren. Eisenbahn ßindketten.
Notkupplungsketten, Schiffsketten.Gerüstketten. Pflugkettea

Gleitschutzketten für Automobile etc.
Gifosl» letalungstShigkeir • Ggene Prüfungsmaschine - Keuen hOtfttfcr Vag&roft.

AUKTRAOe NEMMEN ENTOEO»«!
VEREINIGTE QRAHTWERKt A^O.. 0»EW

<C a OEB VON MOOS'SCMEN EISENWERKE LU "Ol»
K HESS &C'F. phgersteo-rOti <xOn«cri-

beSrat zu beantragen, auf einigen ißoften, barnnter Sta=

niolpapter, bie ©tnfuhrbefchränfung aufzuheben, refpettioe
generelle (Einfuhrbewilligungen zu erteilen. — gerner
empfiehlt fie ben ©rlaß oon ©tnfuhrbefchränfungen
für gewiffe Çolzwaren, |?ammerf<hmiebwaren
unb Beftanbteile für tanbmirtfchaftliche 3üa
feinen unb £>otzbearbeitungSmaf<hinen. Sie
SRafchinen felbft ftehen bereits unter ©infuhrbeßhräw
fung. 3m £>tnblicf auf bie allgemeine SBirtßhaftSlage,
bie noch immer als ungünftig bezeichnet werben muß,
tonnte bie Hommiffton feinen weitergehenben Slbbau

empfehlen.

UerbaBtistroe«.
©chweizerißher ©ewerfieoerbnxb. Jn greiburg

tagte bte JahreSoerfammlung beS Schweizer. @e=

werbeoerbanbeS, bte oon 250 Selegierten unb ©hren-
gäften, barnnter Bertreter oon zwölf Hantonsregterungen,
befucht war. SaS BoIfSwirtßhaftSbepartement war oer»

treten burch BunbeSrat ©<hultheß unb Sr. Hauf=
mann. BerbanbSpräftbent Nationalrat Sr. S fourni,
oerwieS in feiner ©röffnungSrebe auf bie ©rfolge bes

Schweizer. ©emerbeoerbanbeS in ©efefegebung unb 2Birt=

ßhaftSpolitif. Staatsrat Saoop betonte bte oerbtenft*
oolte Sätigfeit beS BerbanbeS auf bem ©ebiete beS

SehrlingSwefenS. Jahresbericht unb JahreSrechnung wur*
ben genehmigt. Ar bon würbe zum BerfammtnngSort
ber nächftjährigen Sagung beftimmt.

Nach oierftünbiger Beratung würben fobann bie

Statutenentwürfe bei JeniraloorftanbeS mit großer 9Jtehr=

heit angenommen. Jn ber ©itjung oom Sonntag oor=

mittag würbe oorerft bas Negtement für Jnoalibew,
2Bitwen= nnb SSßaifenoerforgung ber Beamten beS Ber»
banbeS angenommen unb bte Neoifton beS SDteifterprib
fungSreglementS an ben Jeutraloorftanb zurüctgemiefeti.
Sie Berfantmlung fprach ftch au§ für eine rege Aftion
Zugunfien ber Neoifion beS gabrifgefetjeS.

Über Drganifation unb Jroecf beS 9NittelftanbSbunbeS
unb bie Beranftaltung eines internationalen 9Jtittelftanb§=
tongreffeS referierten Nationalrat Huret, Sr. ©agianut
unb Sr. Säungruber. Sie bisherigen Schritte beS Ber^
banbeS würben gutgeheißen unb ihm Bolimacht zur @itt=

berufung eines internationalen NlittetftanbSfongreffeS
erteilt.

Über 3ottlatiffragen referierte Nationalrat Sr. Dbinga;
er gab ben Jntereffenten prattifdhe Natfc|täge für fah'
liehe Prüfung beS neuen 3otÜarifentwurfeS.

3ln Stelle oon gaore (Saufanne) würbe ©roßrat
SJlaire (©f)aux=be=gonbS) in ben 3£utraloorflanb ge-

wählt. SNehrete Anregungen würben bent Borftanb jut
Prüfung überroiefen.

Nach Schluß ber Berhanblnngen fanb im Neftaiu
rant beS NlerclerS ein belebtes Banfett ftatt. Sie Sele»

gierten ftatteten and) ber AuSfietlung einen Befuch ob

Sie ©efeüßhaft Schweizer. »JRaler, Büöhuuet u«ö

Architcften hielt am 7. unb 8. Juli in Suzern ih«
Seiegiertep= unb ©eneraloerfammlnng unter

Seitung bei Jeutralpräfibenten S. Ni g hin i ab. @in

Borfchlag, barauf îjirt^ielenb, in ben ©efellfdhaftSauS-
fteltungen oon jebem Süitglieb ein SBetf jurpfrei auf}«
nehmen, würbe zurüdtgezogen ; hiugegen fotlen bie Set;
tionen ben Borfchlag prüfen, ob eine AuSftellung auf

ber BaftS zu unternehmen fei, welche bie Annahme eitteS

SBerfeS anhanb ber Auswahl zwißhen mlnbeftenS brei

Sßerfen burch bie Jurp ermöglicht. Sie ©efeüfchaft &*'

fchtoß, unter Beibehaltung ber SNitteilungen „Schweiz^'
fünft" an bie Aftiomitgfieber, bie jä£>rlid^e Verausgab
einer iltuftrierten ©onbernummer oon bebentenbere»

Umfang. Sie ehemaligen oerbienfiootlen Jeutralpräfu

iSt Jllnstr. schweiz. Handw. -Zeitung („Meisterblatt") à. IS

Bestehen Zweifel darüber, ob einzelne Betriebsgruppen
vom Gesetz auszunehmen oder ihm zu unterstellen sind, so

entscheidet der Bundesrat. Sein Entscheid ist endgültig.
Art. 5. über, die Unterstellung eines einzelnen Be-

triebes unter das Gesetz entscheidet die Abteilung für
Industrie und Gewerbe.

Ihr Entscheid kann angerufen werden von der Kan-
tonsregierung, sowie von jeder Person oder jeder Ver-
tretung von Personen, die an der Anwendung oder
Nichtanwendung des Gesetzes ein Interesse hat.

Vor der Entscheidung ist durch die Kantonsregierung
die Vernehmlassung des Betriebsinhabers einzuholen und
von ihr selber über den Fall Bericht zu erstatten.

Der Entscheid ist der Kantonsregterung und den be-

teiligten Personen schriftlich mitzuteilen. Er kann innert
zehn Tagen vom Empfang hinweg an den Bundesrat
weitergezogen werden. Die Beschwerde hat aufschiebende
Wirkung.

Art. 6. Um das Verbot der Nachtarbeit in den Fällen
von Art. 4 des Gesetzes außer Kraft zu setzen, bedarf
es einer Verfügung der zuständigen Behörde.

Zuständig sind:
g) für eine Außerkraftsetzung während höchstens 10

Nächten die Bezirks- oder, wo'eine solche nicht-be-
steht, die Ortsbehörde;

b) für eine Außerkraftsetzung während mehr als 10
Nächten die Kantonsregierung.

Kann die behördliche Verfügung infolge eines Notfalles
nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist der zuständigen
Behörde spätestens am folgenden Tag Mitteilung zu machen.

Art. 5. Für die Einschränkung des Verbots der Nacht-
arbeit der Frauen gemäß Art. 5 des Gesetzes bedarf es

einer Bewilligung der Kantonsregierung.
Art. 8. Die Kantone haben alle 2 Jahre über den

Vollzug des Gesetzes zu berichten, erstmals auf Ende 1925.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement erläßt die

nötige Wegleitung über die Anlage der Berichte.
Art. 9. Di es «Verordn un g tritt am 1. Oktober

1923 in Kraft.

VàMMGW.
Die Expertenkommissio» für Einfuhrbeschränkungen,

die in Bern versammelt war, hat beschlossen, dem Bun-
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desrat zu beantragen, auf einigen Posten, darunter Sta-
niolpapter, die Einfuhrbeschränkung aufzuheben, respektive
generelle Einfuhrbewilligungen zu erteilen. — Ferner
empfiehlt sie den Erlaß von Einfuhrbeschränkungen
für gewisse Holzwaren, Hammerschmiedwaren
und Bestandteile für landwirtschaftliche Ma-
schinen und Holzbearbeitungsmaschinen. Die

Maschinen selbst stehen bereits unter Etnfuhrbefchrän-
kung. Im Hinblick auf die allgemeine Wirtschaftslage,
die noch immer als ungünstig bezeichnet werden muß.
konnte die Kommission keinen weitergehenden Abbau
empfehlen.

MVâWtN«eU.
Schweizerischer Gewerbeverbaud. In Freiburg

tagte die Jahresversammlung des Schweizer. Ge-

werbeverbandes, die von 250 Delegierten und Ehren-
gästen, darunter Vertreter von zwölf Kantonsregierungen,
besucht war. Das Volkswirtschaftsdepartement war ver-
treten durch Bundesrat Schultheß und Dr. Kauf-
mann. Verbandspräsident Nationalrat Dr. Tschu mi,
verwies in seiner Eröffnungsrede auf die Erfolge des

Schweizer. Gewerbeoerbandes in Gesetzgebung und Wirt-
schastspolitik. Staatsrat Savoy betonte die verdienst-
volle Tätigkeit des Verbandes auf dem Gebiete des

Lehrlingswesens. Jahresbericht und Jahresrechnung wur-
den genehmigt. Arbon wurde zum Versammlungsort
der nächstjährigen Tagung bestimmt.

Nach vierstündiger Beratung wurden sodann die

Statutenentwürfe des Zentralvorstandes mit großer Mehr-
heit angenommen. In der Sitzung vom Sonntag vor-
mittag wurde vorerst das Reglement für Invaliden-,
Witwen- und Waisenversorgung der Beamten des Ver-
bandes angenommen und die Revision des Meisterprü
fungsreglements an den Zentralvorstand zurückgewiesen.
Die Versammlung sprach sich aus für eine rege Aktion
zugunsten der Revision des Fabrikgesetzes.

Über Organisation und Zweck des Mittelstandsbundes
und die Veranstaltung eines internationalen Mittelstands-
kongresses referierten Nationalrat Kurer, Dr. Cagianut
und Dr. Läungruber. Die bisherigen Schritte des Ver-
bandes wurden gutgeheißen und ihm Vollmacht zur Ein-
berufung eines internationalen Mittelstandskongresses
erteilt.

Über Zolltariffragen referierte Nationalrat Dr. Odinga;
er gab den Interessenten praktische Ratschläge für sach-

liche Prüfung des neuen Zolltarifentwurfes.
An Stelle von Favre (Lausanne) wurde Großrat

Maire (Chaux-de-Fonds) in den Zentraloorstand ge-

wählt. Mehrere Anregungen wurden dem Vorstand zur

Prüfung überwiesen.
Nach Schluß der Verhandlungen fand im Restau-

rant des Merciers ein belebtes Bankett statt. Die Dele-

gierten statteten auch der Ausstellung einen Besuch ab.

Die Gesellschaft Schweizer. Maler, Bildhauer ««!>

Architekten hielt am 7. und 8. Juli in Luzern ihre

Delegierten- und Generalversammlung unter

Leitung des Zentralpräsidenten S. Righini ab. Ein

Vorschlag, darauf hinzielend, in den Gesellschaftsaus-
stellungen von jedem Mitglied ein Werk juryfrei aufzu

nehmen, wurde zurückgezogen; hingegen sollen die Sek-

tionen den Vorschlag prüfen, ob eine Ausstellung aus

der Basis zu unternehmen sei, welche die Annahme eines

Werkes anhand der Auswahl zwischen mindestens drei

Werken durch die Jury ermöglicht. Die Gesellschaft be-

schloß, unter Beibehaltung der Mitteilungen „Schweizer-
lunst" an die Aktivmitglieder, die jährliche Herausgabe
einer illustrierten Sondernummer von bedeutendere«

Umfang. Die ehemaligen verdienstvollen Zentralpräsi-


	Bundesgesetz über die Beschäftigung der jugendlichen und weiblichen Personen in den Gewerben

